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d~r Beilagen zu den stenographisc!1CD Protokollen de5 ":.' ',i, • j'~, n.:l r:"!tr~ 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl. 11.476-Präs.Abt.G/72 

Anfrage Hr,217/J der Abgeordneten 
Dr.l!'iedler, Dr. Blenk, Dr. Keimel 
und Genossen" 

" , 
betr. das Ubereinkommen über die 
Annahme einheitlicher Bedingungen für 
die Genehmigung der Ausrüstungsgegen­
stände und Teile von Kraftfahrzeugen 
und über die gegenseitige Anerkennung 
der Genehrnigung - Ausgabe von Prüfzeichen 
an die österreichischen Erzeuger. 

.., 

An den 

am 25. Februar 1972 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 
Anton Benya 

Par 1 a m e n t 

In Beant'wortung der schriftlichen Anfrage 
Nr. 217/J, die die Abgeordneten DrJhedler, Dr.Blenk, Dr.Keimel 

und Genossen am 2. Februar 1972 an mich richteten, beehre ich mich, 
folgendes mitzuteilen: 

1.) Warum sind die Reglements Nr.1 bis 8 des 
oben erwäx1.nten Übereinkommens bis heute nicht den Vereinten 

.Nationen übermittelt worden? 

Am 19. 2. 1971 ist Österreich dem Übereinkommen 
über die Annahme einheitlicher BedingIDlgen für die Genehmigung der 
Ausrüstungsgegenstände u:::ld Teile von Kraftfahf'zeugen und über die 
gegenseitige Anerkennung der Genehmigung beigetreten. 

Am 1'1.5.1971 ist dieses Übereünkommen für 
Österreich in Kraft getre.ten. 

Erste Voraussetzung für die Annahme der auf 

Grund des vorerwähnten Abkommens bestehenden Regelungen war die 
Schaffung der gesetzlichen Grundlage i'ür die iTl .... ,'.1erstaatliche An­

wendung sowohl des o.a. Übereinkommens als auch der für Österreich 
in Betracht kommenden Regelungen. Diese gesetzliche Grundlage 

vvurde durch die Kraftfahrgesetz-Novelle 1971 geschaffen, die am 

8. 70 1971 vom Nationalrat yerabschiedet und D.m 1. 'I. 1972 in 

Kraft getreten isto 
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Eine weitere Voraussetzung fUr die Annahme der 

in Betracht kommenden Regelungen war das 'Iorliegen einer ein..'lJ.eit-

1 , h 1'-, t ;:J' R - , ~ .. d '. J--"'h-n C'r''''ac'lraum ., lC ~el1 doer8e' ZU'JE u,lcser 1 egelUl".1.:.:"}:'11 I.Ul:' en aeur.,;.:)" f;:; 1-,.}",,'.1...'_ ~1. ·0 

Diese Übersetzu.ng vrurc1e in mehreren Übersetzungskonferenzen mit 

den Vertreten der Bundesrepublik Deutschland? Österreichs und der 

Schwcüz eInvernehmlich erarbeitet lL1J.Q Ende AUgUL'lt 1971 abgeschlossen., 

Der letzte Teil der von der BnD übernommenen Te:~tausfert.igUJlg ist 

im Bundesministerium für Hande1 9 Gewerbe und Industrie in den 

ersten Dezembertagen 1971 eingelangt 0 

Schließlich ist fUr die Annahme der Regel1.1ngen 

1 bis 8 v.nd 19 und 20 - diese Regelungen betreffc:m Scheinwerfer 

lmd ihre GIU.hlampen, Leuchten und Rückstrahler .- du:ccb. Österreich 

auch das Vorhandensein von Prüfstellen für Scheinwe:C'i'er? Leuchten, 

Glühlampen und Rückstrahler Vorau.ssetzungo Diese JEi.nrichtungen 

sind noch im Gange tll1d es w'ird er'\vartet ~ daß sie Ü1 :näch,c,.te:-c Zeit, 

jedenfalls aber bis zurn Inkrafttreten der Regelungen 1 b18 8 und 

19 und 20 abgeschlos,3en sein werden o Die ArmabJTIe der Regelungen, 

1 bis 8 und -19 und 20 wurde über meinen Antrag 2.In 150 Februar 1972 

vom Ministerrat bereits beschlossen. 

Angesichts dieser Fes'tstellungen ergibt sich, 

daß die Erklärung der Annahme der vorerwähnten Regelungen zu 

einem früheren Zeitpunld 'weder möglich :noch z:i.elfüh::ccnd ge'l'l8Sen 

wäre und daß seitens meines Ressorts alles getan vmrcl.e? um eine 

nach der gegebenen Rechtslage ehestmögliche Alli'!.all1D.e der in Rede 
stehenden Regelungen zu gewährleisten. 

2.) Yfarum wurde die Bundesyorsuchs- und Prüfungs­

anstalt für Kraftfahrzeuge bis heute nicht mit jenen Geräten ausge­

stattet, die eine Prüfung der Geräte im Sinne der Reglements 
ermöglicht ? 

Die für die Prüfung der Scheinwerfer und 

IJ8uchten vorgesehene Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge verfügt 

bereits über die für diese PrUfuJ."1g erforderlichen Einrichtungen. 

Diese Einrichtull{<:en sollen allerdings noch auf Grund der Erfahrungen 

" . 
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des Technischen ÜberwachullP'svereines in Karlsruhe auf die zeit-
~-~' 

sparend;::;ten ]~in8pann- und Prüfvo:cr:lchtu.ngen umgebaut werden. 

Es \vird erwa~ctet) (lass diese Umbauten in nächster.' Zeit abgeschlossen 
werden. 

, . . 

i 
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